
Unterstützung und Hilfen bei Schulabsentismus

Schulpsychologische Beratung

Einrichtung
Niedersächsische Landesschulbehörde
Außenstelle Göttingen - Dezernat 5
Herzberger Landstraße 14
37085 Göttingen

Ansprechpartner*in
Sekretariat: Marion Bleyer

Kontakt
0551-30985431
marion.bleyer@nlschb.niedersachsen.de
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/eltern-schueler/schulpsychologie/schulpsychologie-ko
ntakt/regionalabteilung-braunschweig

Zielgruppe
Schulpsychologische Beratung richtet sich an alle an Schule beteiligten Personen, z.B.:
- Schüler*innen
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte
- Schulleitungen
- Netzwerkpartner*innen

Was ist das Ziel?
Wiederherstellung einer passenden, motivierenden Lernumgebung. Förderung von Teilhabe an der Gesellschaft,
insbesondere an Schule und Bildung. Verbesserung (psychischer) Problemlagen. Systemische Betrachtung.
Die schulpsychologische Beratung basiert auf der Freiwilligkeit der Ratsuchenden. Schüler*innen und
Erziehungsberechtigte können Beratung rund um das Thema Schulabsentismus anfragen. Ziel ist eine Erörterung
der Problemlagen und gemeinsame Suche nach Lösungswegen, ggf. unter Einbeziehung weiterer Akteur*innen.
Schulleitungen, Lehrkräfte und Netzwerkpartner*innen können sich zu Fällen beraten lassen, die als schwierig
erlebt werden. Schulen werden unterstützt in der individuellen Ausgestaltung, Implementierung und Reflexion
schuleigener Konzepte zum Thema Schulabsentismus.

Wie arbeiten wir?
Schulpsychologische Beratung ist freiwillig, kostenlos und unabhängig. Anliegen der Ratsuchenden werden
vertraulich behandelt (Schweigepflicht).
Insbesondere beim Thema Schulabsentismus wirken wir im Einverständnis mit den Ratsuchenden auf eine
Einbeziehung wichtiger Akteur:innen hin und motivieren zu einer systemischen Betrachtungsweise.
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Verfahren
Schulpsychologische Beratung ist freiwillig, kostenlos und unabhängig. Anliegen der Ratsuchenden werden
vertraulich behandelt (Schweigepflicht).
Insbesondere beim Thema Schulabsentismus wirken wir im Einverständnis mit den Ratsuchenden auf eine
Einbeziehung wichtiger Akteur:innen hin und motivieren zu einer systemischen Betrachtungsweise.

Kosten
Kostenlos / 
(RdErl. d. MK v. 31.10.2011 - 34.2-81 410 (Nds.MBl. Nr.43/2011 S.830; SVBl. 1/2011 S.33), geändert durch RdErl.
v. 22.6.2016 (Nds. MBl. Nr. 25/2016 S. 689; SVBl. 8/2016 S. 450)

Anmerkungen
Wir nehmen keine Diagnosestellung und Therapie im klinischen Sinne.
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